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Fahrerinformation und Verladeanweisung

Verhalten auf dem Gelände:
• Vor jeder Einfahrt hat sich jeder Fahrer anzumelden, auch wenn das Tor geöff net ist.
• Auf dem Gelände gilt Schrittgeschwindigkeit.
• Stapler haben Vorrang/Vorfahrt.
• Beim Fahren auf dem Gelände muss die Plane gesichert sein.
• Den Anweisungen der Staplerfahrer ist Folge zu leisten.
• Auf dem gesamten Gelände gilt absolutes Rauch- und Alkoholverbot. 
• LKW-Fahrer müssen einen Mindestabstand von 5 Metern zu den Gabelstaplern, die im 

Betrieb sind, beachten.

Wartezeit:
• Bei längeren Wartezeiten darf sich der Fahrer im Container au� alten oder in seiner 

Fahrerkabine bleiben.
• Den Fahrern steht im Container ein Kaff eeautomat und eine Toilette zur Verfügung, 

diese hat er nach Benutzung wieder sauber zu verlassen.
  
Be- und Entladevorgang:
• Der Fahrer hat ständig am Fahrzeug zu bleiben und den Be- und Entladevorgang zu be-

aufsichtigen.
• Kinder sowie evtl. Tiere dürfen aus Gründen der Sicherheit das Fahrerhaus nicht verlas-

sen.
• Es dürfen keine Güter zusätzlich transportiert werden, die sich nachteilig auf unsere Ge-

tränke auswirken könnten (z.B. Chemikalien)
• Die Lade� äche des Transportfahrzeuges muss einwandfrei und sauber sein.
• Transportfahrzeug muss frei von Fremd- und Störgerüchen sein.           
    
Arbeitssicherheit:
• LKW-Fahrer müssen beim Betreten des Geländes eine Sicherheitsweste bzw. Bekleidung 

mit ausreichend auff älligen Streifen tragen.
• Es sind die gesetzlichen Regeln zur Arbeitssicherheit einzuhalten.
• Der Fahrer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sein Fahrzeug nach VDI 2700 für 

Getränketransporte zerti� ziert ist und er seiner Verp� ichtung im Hinblick auf die Vor-
schriften der Ladungssicherung nachkommen wird.

Sicherheit, Verhalten, Umwelt 

Der Fahrer hat den Anweisungen des Personals der 
Salvus Mineralbrunnen Logistik zu folgen! 

Fotogra� eren: 
Videoaufzeichnungen und Fotogra� eren sind 
nur nach vorheriger Genehmigung gestattet.

Abfälle: 
Abfälle sind eigenverantwortlich zu entsor-
gen, jedoch nicht auf dem Betriebsgelände. 


